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Norm

EO §40

Rechtssatz

Der Einwand des Verp/ichteten, dass die betriebene Forderung verjährt sei, kann nicht als Oppositionsgesuch (§ 40

EO) gewertet werden und stellt auch keinen Grund für eine amtswegige Einstellung oder Einschränkung des

Exekutionsverfahrens dar.
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